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BEMERKUNGEN ZU PAPYRI XIX 

<Koff. Tyche> 

527-534. Charikleia ARMONI 

527. P .Erasm. I 17 

Das Schreiben informiert einen vermutlich im Ergasterion von Oxyrhyncha tätigen 
Beamten, daß besimmte Getreidemengen zugunsten der Sonderkasse der Königin ((n)v'ta~t(; 
'tflr; ßacrtAicrcrllr;) umgebucht wurden. Nach Angabe des Schreibers wurde dieser Akt auch in 
den Registern der Gauverwaltung festgehalten, in der Form eines in der Behörde des Epi
meletes Chairemon vorgenommenen Umbuchungsvermerks. 

Anlaß zur Umbuchung gab ein Bericht des Adressaten von P.Erasm. I 17. Dies geht aus 
Z. 7-8 hervor, wo ich nach dem Photo auf Tafel VIII EX 'tou crou npocraylyEA~W.'t[O]r; statt 
eK 'tou M ]ou npocrayIYEA~a't[O]r; der ed. pr. lese. . 

528. P.Grad.7 

Die Quittung für den Erhalt von Saatgut ist aus paläographischen Gründen in die Zeit des 
Ptolemaios IlI. Euergetes datiert (246-221 v . Chr.). Auf eine spätere Abfassungszeit weisen 
allerdings die Z. 8 und 10 des Texts hin, in welchen ein enl~EAll't"r; erwähnt wird. Dieses 
Amt taucht in unserer Dokumentation erst ab der Zeit des vierten Ptolemäers auf und ist 
offenbar als eine Neuerung Philopators zu betrachten. Demnach soll P.Grad. 7 in die Zeit 
221-203 v. Chr. gesetzt werden. 

In Z. 9 der Urkunde heißt der Agent des Epimeletes Asklepiades. Die Wendung 01' 
'AcrKAllnuxoou 1:0'0 [napu] I ou e1tt~EAll'tO[U zeigt, daß Asklepiades auch d~r 
Empfänger der ~orÜegenden Quitiu~g ";"ar. Es ist ~ir das Wahrscheinlichste, daß auch Z. 7-
8, in der die ed. pr. t. [ ]ou 'tou Inapu ou e1tt~EAll't[OU] angibt, dieselbe 
Person belegt; der Anfa~gsbuchstabe des Nam~ns' ka~~ 'l~icht als t. verlesen worden sein. 
Andernfalls müßte man annehmen, daß der Quittungsempfänger nicht zu den cru~nap6V'tEr; 
(Z. 5), also zu den der Saatgutausgabe beiwohnenden Kontrollbeamten gehörte. Dies wäre 
aber sehr außergewöhnlich . 

529. P.Louvre 11 98 

Bei der Datierungsangabe in diesem Dokument - Z. 11 (EtOur;) K MEX(Etp) ~ - läßt sich 
die auf dem K folgende Form, die der Hg. als Teil des My von M~X(Eip) interpretierte, 
eindeutig als 0 identifizieren (vgJ. die Abbildung auf Tafel 6b des Bindes). 

Sollte die Urkunde tatsächlich aus der Regierungszeit Philometors stammen (vgl. 
Einleitung zum Dokument), entspräche der 16. Mecheir des 24. Jahres dem 15 . März des 
Jahres 157 v. Chr. 
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530. SB XXVI 16743 

Eine auch vom Hg. der Urkunde angemerkte) Unregelmäßigkeit in dieser aus dem 2. Jh. v. 
Chr. stammenden Petition betrifft die ungewöhnliche Gestaltung der Schlußzeilen. Nach der 
in der ed. pr. angebotenen Fassung scheint nämlich der Schreiber sich nicht einer der 
üblichen Schlußformeln bedient zu haben: (Z. 14-19) DmOe; - - - [Y]lVeOlu:8a 1tpOC; 
"Cae; "C[aepac;] I - - - Kat "Ca lvoJ.lt]IS0J.lEva "COu ta E1tt"CI.EAOO.IiJ.tEV [{:mE'; ? <Jo]u 
AU~"CE J.l [ ] I [ ] Spuren? [ ].' Die Ub~rPrÜf~ng'd~r AbbiiJI;ng2 zeigte abe~, 

daß' h;~~ 'ein~ in der Sprache der ptolemäischen Eingaben gängige Wendung vorliegt: D7tCOe; 
- - - [y]tveOJ.u:8a 7tpOe; 't0:~ "C[mpae;] I - - - Kat "Ca [VOIJt]ls0J.IEVO:. To{)"Cou 8E YEv[o]l
J.lEV[OU ecroJ.lEWa "CE"CEUX~ll'tE~ "CTlC; 1tapa] <!<?~ [ßo'Tl8eicx~ oder </1l).,CxvGpCl)7ttae; o. ä.]. 

531. P .Stras. 11 96 

Das kleine Fragment, welches Teile der Anfangszeilen einer Urkunde enthält, wurde vom 
Erstherausgeber als ein an das Königspaar entsendeter Bericht (vgI. Z. 1-2 Kalt ßa<JtAtO'
<J'Tlt KAEomX'tpat "Cllt I [ 8Eo1:]e; EUEPYE"Cate; XatPEtV) eines Topogrammateus inter
pretiert. Allerdings sind solche Berichte bislang im Rahmen eines einzigen Archivs 
bezeugt und stellen vielleicht eine Besonderheit der Herrschaft Philometors dar (s. P.Heid. 
IX, EinI. S. 10--13). Viel wahrscheinlicher ist mir deshalb, daß es sich bei P.Stras. II 96 um 
die in zahlreichen Paralleltexten bezeugte Eingangsformel einer an die Regenten gerich
teten Enteuxis handelt. 

532. P.Tebt. UI.l 722 

Die Anweisung, welche ein Königlicher Schreiber an den im Ergasterion tätigen Anti
grapheus richtete, war wohl anders konstruiert als in der ed. pr. angenommen. Nach der 
üblichen Form solcher Verfügungen (vgl. z.B. P.Lille I 3 KoI. III 49-54; BGU VI 1231; 
BGU XVIILl 2738; 2740; 2741 usw.) wurde nämlich das Verb des Hauptsatzes erst nach der 
Angabe der zu vergebenden Summe plaziert; die Verfügung dürfte also in etwa EaV 01. 7tapa 
- - - 'tou crl'toIAOYOU J.lE'tpOOcrtV E7tt 'twv I €7taKOAOu8ouv"Coov I EK K"CA. - - - 7t[upo]U 
&p't<xßcxe; I [ ]w "C[pEile;' I täu'YXP'TlJ.la~lcrov bzw. O'uJ.l7tPOOU K'tA.] gelalltet habe~ 
(el!. pr. €aV 'oi '7t~p& ~ '- '- "tou' O'I'tolMyou J.lE't'procrIV E7tt "Cwv I E7tCXKOAOu9ouv'toov, [80c; 
K"CA.). . . . . 

533. P.Yale 131 

In der bisherigen Fassung der aus dem Jahre 257/6 datierenden Quittung, womit eine Gruppe 
von Kleruchen den Erhalt von Saatgut bestätigt, ist ungewöhnlich, daß der Quittungs
empflingcr nicht namentlich, sondern bloß mit seiner Amtsfunktion erwähnt wird: Z. 4-5 
EXEIV 7t~lpa]1 "COu O'I'tOA.OyOU. Ein Blick auf die Abb.ildung der Urkunde3 zeigt allerdings, 
daß in die Lücke am Ende von Z. 4 mehr Buchstaben gehören als in der ed. pr. angenommen. 

1 J . D. Sosin, Abduction at the Threshing Floor: PDuk.inv. 714-716, ZPE 127 (1999) 
139 (Anm. zu Z. 18-19). 

2 http://scriptorium .lib .duke.edu/papyrus/images/ 150dpi/715-at 150 .gif 
3 Abrufbar im Internet: http://brbl-svrl.library .yale.edu/papyrimg/Z4512873 .JPG. 
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Es steht zu vermuten, daß dort ein Teil des Namens des Sitologos stand, wozu wohl auch das 
'tOU am Anfang von Z. 5 gehörte. Es wäre zu überlegen, ob die Stelle 1tu[pa 8EOM]I'tou 
<H'toA.6you zu ergänzen ist. Der Sitologe Theodotos (vgl. Pros.Ptol. VIIi 1374b) wird in 
dem aus derselben Mummienkartonage wie P.Yale I 31 stammenden und ebenfalls Saat
gutvergabe berührenden P.Hib. 11 245 descr. attestiert. Sollte dies zutreffen, müßte P.Hib. 11 
245 descr., der in die Jahre 250-240 gesetzt wurde, etwas früher datiert werden. 

534. p.zen.Pest. 55 

Die Urkunde ist eine Anweisung des Panakestor, des Verwalters der ÖmpEa des Dioiketes 
Apollonios, bestimmte Getreidemengen an diverse Personen auszuzahlen. Nach Z. 4-7 der 
Edition soll Stotoetis, Sohn des Oteuris O'1tEpl[llu] - - - [Kpt9iOv ap('t&ßu~)] y KUt 
ö&vnl[ov 1tu(piOv) ap('t&ßu~) y] erhalten. Durch diese Rekonstruktion wurde die von T. C. 
Skeat in der Einleitung zu P.Lond. VII 1953 vorgeschlagene Wiederherstellung der Zeilen 
6-7 KUt oavEtl[ov (sc. Kpt9iOv?) ap('t&ßu~) y)] in der Neuedition stillschweigend abge
ändert, vielleicht in der Annahme, daß ö&vnov Kpt9iOv dasselbe wie O'1tEPIlU Kpt9iOv in 
Z. 5 bedeutet und somit zweimal dieselbe Anweisung ergehen würde. 

Zu der in den P.Zen.Pest. 1-7 befohlenen Transaktion besitzen wir allerdings auch die 
Quittung, die der Begünstigte für die Agenten des Panakestor ausgestellt hat: In P.Cair.zen. 
I 59113 bestätigt nämlich Stotoetis, die durch P.Zen.Pest. 55 angewiesenen Naturalien 
erhalten zu haben: 2-5 0IlOAOYEt ExEtv - - - O'1tEPIlU Kp(t8iOv) ap('t&ßu~) 'tPEt[~] I KUt 
oavnov Kp(t9iOv) ap('t&ßu~) 'tPEt~. Entsprechend muß der fragmentierte P.Zen.Pest. 55, 
3-7 ergänzt werden: IlE't]p"O'U'tE L"COI["COfjn] - - - O'1tEpl[llu] - - - [Kpt9iOv ap('t&ßu~)] 
y KUt oaVEtI[OV Kpt8iOv4 ap('t&ßu~) y]. Die in den beiden Urkunden belegte Situation läßt 
sich am besten im Lichte der von C. Michurski, Les avances aux semailles et les prets des 
semences dans l'Egypte greco-romain5 vertretenen These erklären, der im Zusammenhang 
mit der staatlichen Vergabe von Saatgut zwischen den lediglich als d~ O'1tEPIlU und solchen 
als ö&vnu d~ O'1tEPIlU bzw. bloß als ö&vnu charakterisierten Verteilungen von Aussaat 
eindeutig unterschied; jene bezeichnete er als "Saatgutvorschüsse" ("avances aux semail
les"), die allen Bewirtschaftern staatlichen Bodens zustanden und auf der Basis des alljähr
lich ausgearbeiteten Besäeungsplans (Ötuypa<pl, "COu O'1tOpou) erteilt wurden, diese faßte er 
dagegen als erst auf individuelle Anfrage vergebene "Saatgutdarlehen" auf ("prets de se
mences"). Auf ähnliche Weise dürfte auch die Verteilung von Saatgut an die Bauern, die Land 
aus der Dorea des Dioiketes Apollonios pachteten, organisiert gewesen sein: Im uns inter
essierenden Dokument erhält Stotoetis sowohl einen Saatgutvorschuß als auch ein Saatdar
lehen von jeweils drei Artaben Gerste. 

Unlängst hat allerdings Th. Kruse, Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung , 
München & Leipzig 2002, Bd I, S. 448-463 die Richtigkeit von Michurskis Theorie ange
zweifelt. Nach eingehender Untersuchung der Typologie der gut bezeugten Quittungen für 
den Erhalt von Saatgut aus römischer Zeit kommt Kruse zu dem Ergebnis, daß "die Erwäh
nung bzw. Nichterwähnung des Terminus öaVEtoV in allen diesen Texten keinerlei rechts
erhebliche Bedeutung [habel, sondern lediglich auf die lokal und zeitlich differierende 

4 Aus Platzgründen sollte man wohl annehmen, daß das Wort hier wie auch in Z. 6 abge
kürzt war. 

5 In: Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae III (= Eos 48.3, 1956), Bratislava
Warszawa 1957, S. 105-138. 
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Schreiber- bzw. Behördenpraxis zurückzuführen [sei]" (S. 460); diesen Befund möchte Kruse 
auch für die restlichen Dokumente zum Saatgutdarlehen gelten lassen. 

Auf die Frage, in wieweit Kruses Feststellung auch auf die ptolemäische Zeit übertragbar 
ist, kann hier nicht eingegangen werden. Angemerkt sei nur, daß das sprachliche Kriterium 
eher für Michurskis Auffassung spricht: Man möchte nämlich annehmen, daß das Erschei
nen beider Wendungen in einem und demselben Text auf eine bewußte Unterscheidung 
zwischen zwei unterschiedlichen Kategorien von Saatgutzuwendungen hinweist: außer 
P.Cair.Zen. I 59113 und P.Zen.Pest. 55 vgl. P.Lond. VII 1953 flE'tpljcrU'tE NtKTlpalHüt - -
- Bavnov I EiS 'to Ka'tEpyov - - - KUt KEAEljcrEt - - - BavEwv Kpt(8mv) - - - KUt 
cr1tEPflU I 1tu(pmv) - - - KUt IIann - - - BavEwv EiS 'to Ka'tEPYov - - - KUt cr1tEPflU 
1tu(pmv) - - - KUt NtKOflaXffit - - - cr1tEPflU I 1tu(pmv); P.Berl.Salm. 15, 3-5 Eav - - -
flE'tpmcrtv - - - EiS cr1tEPflUW KUt Bavnu. Auch die Verwendung des einen oder des 
anderen Terminus in manchen aus demselben Archiv stammenden und bisweilen von dem
selben Schreiber abgefaßten Dokumenten dürfte nicht beliebig gewesen sein (vgl. die in 
BGU XVIII.1 und P.Berl.Salm. publizierten Texte, die die Vergabe von Saatmengen be
treffen). 

Charikleia ARMONI 

535-541. Fritz MITTHOF 

535. O.Bu Njem 71: Ein Zeugnis für die Präposition opter? 

In diesem Ostrakon aus dem tripolitanischen Militärlager Gholaia (Bu Njem) wird der Kom
mandant (praepositus) über die Ankunft einer Gruppe von Garamanten unterrichtet, die vier 
Esel und zwei Ägypter mit sich führen (zur Deutung s. die Ausführungen des Herausgebers in 
O.Bu Njem, S. 109 sowie zuletzt K. Stauner, Das offizielle Schriftwesen des römischen 
Heeres von Augustus bis Gallienus, Bonn 2004, 86). Ferner heißt es in dem Text, daß die 
Garamanten - so der Herausgeber; meines Erachtens sind aber eher die beiden Ägypter 
gemeint - einen oder, wie der Herausgeber annimmt, mehrere Briefe überbringen, die für 
den praepositus bestimmt sind, sowie - wiederum nach Auffassung des Herausgebers -
einen flüchtigen Sklaven namens Gtasazeiheme Opter. Dieser Sklave war, wie der Heraus
geber weiter vermutet, von den Garamanten aufgegriffen worden und sollte nun im Militär
lager entweder zum Kauf angeboten oder aber seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt 
werden. Der Text wird in der Edition wie folgt wiedergegeben: 

.... N}ouemb • introierunt 
2 [Ga}ramantes (?) ducentes asinos n(umero) jiii 
3 et Egiptios n(umero) ji • ferentes lit-
4 (eras at te et Gtasa~eiheme Opter 
5 seruufugitiu (I. seruumfugitiuum [so app. crit. und S. 275]). 

Der Herausgeber betrachtet die Verbindung Gtasazeiheme Opter demnach als Doppel
namen, und auf S. 262 unternimmt er den Versuch, das mutmaßliche, aber ansonsten unbe
zeugte Anthroponym Opter mit inschriftlich überlieferten neopunischen Namen in Verbin
dung zu bringen. 

Wie mir scheint, wäre auch ein anderer Ansatz vertretbar. Möglicherweise haben wir es 
nämlich an dieser Stelle mit der Präposition opter zu tun. Zu diesem äußerst selten bezeug
ten Wort, das vielleicht eine Hybridbildung aus ob undpropter darstellt, s. ThLL IX 2, 818 
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s. v.; dort wird unter anderem auch der einzige bislang bekannte inschriftliche Beleg 
angeführt, nämlich CIL VI 14672, 12: opter quod ... non me reliquerit. 

Bei einer solchen Deutung wäre der entlaufene Sklave entweder der Grund für die Ankunft 
des Gtasazeiheme in Gholaia oder aber der Gegenstand des bzw. der an den praepositus und 
Gtasazeiheme gerichteten Schreiben(s) gewesen (opter seruum jugitiuum). Die beiden mög
lichen Übersetzungen des fraglichen Passus lauteten dann wie folgt: " . . . und zwei Ägypter, 
die einen an dich adressierten Brief überbringen, und Gtasazeiheme wegen eines flüchtigen 
Sklaven" oder " . .. und zwei Ägypter, die (einen) an dich und Gtasazeiheme adressierte(n) 
Brief(e) betreffs eines flüchtigen Sklaven überbringen". 

536. PSI XII 1275: Ein übersehener Stratege des Oxyrhynchites 

PSI xn 1275 (2. Jh. n. Chr.) enthält nach den Angaben seines Herausgebers neben Horn. 'P 
877-897 und Teilen einer medizinischen Abhandlung auch spärliche Reste eines amtlichen 
Schriftstückes, das folgende Adresse aufweist: AIlIlCllVHO cr'tp/ 6~upuyX[, was zu ' AllllCllvicp 
cr'tp(u't11Yip) 'O~upuYX[l'toU aufzulösen sein dürfte . Die Stelle ist in der einschlägigen Fach
literatur unberücksichtigt geblieben und erscheint daher auch nicht in der neuen Fassung der 
Strategenliste (Str.R.Scr.2). Unter den Strategen des Oxyrhynchites sind dort drei Träger des 
Namens Ammonios erfaßt: Ti. Claudius Ammonios cr'tPU'tTlYOS KUt btl. 'tmv npocr6öoCllv 
für das Jahr 59 (S . 91), 'AllllWVtOS ÖUXÖOXOS für 209 (S. 102) und Aurelius Ammonios alias 
Apollonios für 241 (S. 104). Eine Gleichsetzung des vorliegenden Beamten mit einer dieser 
Personen darf aus zeitlichen und/oder onomastischen Gründen als höchst unwahrscheinlich 
gelten . Der oxyrhynchitische Stratege Ammonios aus PSI XII 1275 ist somit, wie es 
scheint , nicht anderweitig bezeugt; seine Amtszeit fällt vermutlich ebenso wie dieser Papy
rus ins 2. Jh. n. Chr. 

537. PSI XV 1546: Zu den Folgen der damnatio memoriae Kaiser Macrins 

PSI XV 1546 (zur Lesung s. BL XI 251) ist eine Sammlung von Abschriften staatsnotariel
ler Urkunden aus verschiedenen Toparchien des Herakleopolites . Der erhaltene Ausschnitt 
bietet die Reste zweier Verträge über die Abtretung von Katökenland. Beide Urkunden stam
men aus dem ersten Regierungsjahr eines Herrschers, dessen Name und Titulatur nach der 
Edition wie folgt lautet: 

Z.27: 
Z.28: 

(ii'tous) 0.' MapKou LE01J11P[ou 'tou Kupiou. 
[ii'tous npw'tOu Au'toKpa'topos Kui]crupos MapKou LEOU"POU 

EUcrEßOUS Eu'tuxou[S LEßUcr'tOU K't"'. 

Die seltsame Kaiserbezeichnung M. Severus ist mehrdeutig, weil entscheidende 
Namenselemente fehlen. Der Herausgeber bezieht beide Stellen auf Severus Alexander (M. 
Aurelius Severus Alexander) und datiert den Text ins Jahr 222 . Zugleich betont er, daß es 
sich um den einzigen bekannten Fall handelt, in weIchem bei einer Erwähnung dieses Herr
schers das Gentiliz Aurelius ausgelassen wird (s. Z. 27 Komm.); noch erstaunlicher wäre 
freilich bei einer soIchen Gleichsetzung die Auslassung des Individualnamens Alexander. 

Überdies ist zu beachten , daß Severus Alexander nicht die einzige Identifizierungs
möglichkeit darstellt, die an dieser Stelle in Frage kommt. Die unvollständige Namensform 
M. Severus läßt sich nämlich auch auf Caracalla (M. Aurelius Severus Antoninus) und sogar 
auf Macrin (M. Opellius Severus Macrinus) beziehen. WeIcher der drei Herrscher gemeint 
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ist, ergibt sich, wie mir scheint, aus folgender Beobachtung: Anläßlich der damnatio 
memoriae, die nach dem Sturz Macrins verfügt wurde, hat man den Namen dieses Herrschers, 
wie mehrere Papyri belegen, in der Weise getilgt, daß die Individualnamen Opellius und 
Macrinus gestrichen wurden, während die bereits von früheren Herrschern geführten 
Namenselemente Marcus und Severus unverändert blieben; in einigen Fällen hat man 
außerdem das nOl/lttn Antonini hinzugefiigt6. Auf diese Wci wurde die mißverständliche 
Namensform M. Severus (Antonilllls) kreiert, die - wegen des IIOlllell Seve,.;7 - nicht auf 
den Nachfolger Macrins Elagabal verwies, dessen offizieller Name bekanntlich M. Aurelius 
Antoninus lautete, sondern auf seinen Vorgänger, den mittlerweile konsekrierten Caracalla. 
Die soeben angeführten Papyri zeigen auch, daß diese partielle Namenstilgung gerade in den 
öffentlichen Archiven konsequent vollzogen wurde. 

Vor diesem Hintergrund ließe sich die abnorme Herrscherbezeichnung M . Severus in PSI 
XV 1546 am schlüssigsten wie folgt erklären: Der Schreiber des Papyrus erstellte Ab
schriften staatsnotarieller Urkunden, die in einem öffentlichen Archiv verwahrt wurden, 
hierunter auch solcher aus der Regierungszeit des mittlerweile gestürzten Macrin. Dabei 
stieß er in seinen Vorlagen auf die verstümmelte Namenreihe MapKou ['07tEA.A.iou] 
LEOUTlPOU [MaKpivou]. Ganz im Sinne der Urheber dieser abolitio nominis übernahm er 
nur die beiden noch zulässigen Namenselemente MapKou LEOUlJpOU. 

Sollte die hier vorgeschlagene Deutung richtig sein, wäre das in dem Papyrus genannte 
erste Regierungsjahr entweder mit dem ersten Jahr Macrins (216/7 n. Chr.) gleichzusetzen 
oder aber, sofern in der Vorlage dieselbe Manipulation der Jahresziffer vorgenommen 
worden sein sollte wie in CPR XVII B (s. oben Anm. 6), mit dem ersten Jahr Elagabals 
(217/8 n . Chr.). 

538. P.Vindob. G 25873: o&~w. statt orol.ux-nov 

Eine Anregung Robert W. Daniels aufgreifend, bin ich nach neuerlicher Prüfung des Origi
nals dieses von mir in Tyche 20 (2005) 106-110 edierten Mietvertrages zu einer Korrektur 
der Transkription in Z. 14 gelangt. Dort ist 8&~a Ti1~ au'tft~ qnA.o7tovia~ anstelle von 
8w~a'tTlov 'tft~ qltA.o7tovia~ zu lesen. Der Sinn d~r SteÜe ~ird durch diese Neulesung nur 
geringfügig verändert, da das Wort 8&~a dieselbe Bedeutung hat wie das zugehörige Dimi
nutiv 8w~a'tlov. Die Übersetzung lautet nunmehr wie folgt: " . .. die dieser (sc. der Kasse) 
gehörende Dachterrasse der seI ben Bruderschaft ... ". 

539. P.Mich. XV 746: <poUA€pa = <poAAEpa? 

Der in mangelhafter Orthographie verfaßte Papyrus aus dem 6.17. Jh. n . Chr. bietet eine 
Quittung über 1 1/20 Artaben Weizen und 15 <jlOUA.Epa. Das Wort <jlOUAEpa ist ein Hapax 

6 So in CPR XVII B 11-13, SPP II, S. 28-31 , Nr. 3 und SB XVIII 13151. In CPR XVII B 
hat man im Zuge der Namenstilgung auch die Ziffer des Regierungsjahres verändert, und zwar 
von zwei auf eins (; 1. Jahr Elagabals), und im SPP II-Text wurde oberhalb des gestrichenen 
'07tEA.A.iou der Name 'Av'twvivou hinzugefügt. Zur Thematik vgl. P. 1. Sijpesteijn, Macri
nus' Damnatio memoriae und die Papyri, ZPE 13 (1974) 219-227 sowie zuletzt J. de Jong, 
Emperor in Egypt, Diss. Nijmegcll 2006, 136-169. 

7 Daß die Annahme dieses Namens durch Macrin als unrechtmäßig empfunden wurde, 
zeigt HA Macr. 5, 7: infulsit praeterea in nomen Severi, cum illius nulla cognatione tan
geretur . 
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legomenon. Der Herausgeber erwägt im Zeilenkommentar einen Zusammenhang mit follis 
oder 1tOUA.A.o<;!1tOUA.A.lOV, läßt die Deutung aber offen und setzt daher auch keinen Akzent. 
Nun ist aus den literarischen Quellen der byzantinischen Zeit das Wort IPoA.A.epov bzw. 
qJOA.A.Epa bekannt, das offenbar als alternative Bezeichnung für den foUis diente; vgl. H. 
Hofmann, Die lateinischen Wörter im Griechischen bis 600 n.Chr., Diss. Erlangen
Nürnberg, 1989,472; Du Cange, Gloss. med. et inf. graec. 1687. Vor diesem Hintergrund 
ist, wie mir scheint, die Möglichkeit zu erwägen, daß in unserem Papyrus IPouA.epa (l. 
IPoA.A.epa) = IPOA.A.Et<; gemeint sind. Für eine solche Gleichsetzung spräche auch der Um
stand, daß der Schreiber unseres Textes in der Betragswiederholung die Abkürzung IP( ) be
nutzt, die in den Papyri des 6. und 7. Ih. n. Chr. für den qJOA.A.t<; nachzuweisen ist, so z.B. in 
SPP m2 142, 2. 

540. CPR XX 1,3-8,10-21 und 24 sowie O.Bawit IFAO 47-48: 
'Aa:yO statt 'AaleO bzw. 'AaT]? 

Wichtige Beobachtungen zur Lesung und Deutung der Warenbestellungen in CPR XX haben 
S. Clackson in ihren beiden Beiträgen Something fishy in CPR XX (APF 45, 1999, 94f.) 
und Fish and chits: the Synodontis schall (ZÄS 129,2000, 11) sowie A. Di Bitonto Kasser 
in ihrer Rezension (Cd'E 72, 1997, 195-198) beigesteuert. Ergänzend sei bemerkt, daß die 
in dieser Textgruppe verwendete Maßangabe, die in den koptischen Textpartien Al>.KON oder 
Al>.rON heißt, in den griechischen Partien nicht, wie in der Edition und bei Clackson an
gegeben, mit der Abkürzung A.<J.1C() , sondern A.ay( ) bezeichnet zu werden scheint. Das be
treffende Gebilde hat eine prägnante Form, deren zweiter Teil auf den ersten Blick wie eine 
Ligatur der Buchstaben CI. und T} aussieht. Dies läßt zunächst an die Maß bezeichnung A.aT} 
denken, die an dieser Stelle aber schon deshalb kaum in Frage kommt, weil es im Kopti
schen, wie bereits erwähnt, Al>.KON bzw. Al>.rON und nicht Al>.~H heißt. Tatsächlich handelt 
es sich, wie mir scheint, bei dem fraglichen Gebilde um ein Alpha, das mittels einer oftmals 
stark betonten senkrechten Haste in ein Gamma übergeht, an welches ein Abkfuzungsstrich 
angehängt ist. Es dürfte also das griechische Wort A.ayuvo<; bzw. A.ayuvlOv gemeint sein. 
Eine entsprechende Korrektur sollte wohl auch in O.Bawit IFAO 47 und 48 vorgenommen 
werden: A.ayO statt A.aT}. Zur Problematik vgl. H. Förster, Wörterbuch der griechischen 
Wörter in den koptischen dokumentarischen Texten, Berlin, New York 2002, 460f. Anm. 
1, zu den soeben erwähnten Bezeichnungen für Flüssigkeitsmaße s. jetzt K. A. Worp, Notes 
on Coptic Containers of Liquids in Greek Papyri, in: M. Immerzeel, 1. van der Vliet (Hrsg.), 
Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium, Proceedings of the Seventh Inter
national Congress of Coptic Studies, Leiden, 27 August - 2 September 2000, Leuven u. a. 
2004, I 553-572. 

541. P.Oxy. III 476: 1tpocr<pülvll<HH 't~v m:pt 0.1)'[0 OtaOEOlv 

In der Lücke am Anfang von Z. 16 dieses Gutachtens von Ev-taIPtaa-t:at über die 
Untersuchung einer Leiche ist nach den Parallelen [·tTW 1tepl. au}to (sc. cr&~a veKpov) 
OtU9EcrlV anstelle von ['tT]v 1tep1. 'to au]'to Ota9Ecrlv zu ergänzen. Eine aktuelle Liste der 
Vergleichs urkunden aus dem medizinischen Bereich findet sich bei M. Hirt Raj, Medecins et 
malades de I'Egypte romaine, Leiden, Boston 2006, nach S. 316 (Tableau III) . 

Fritz MITTHOF 
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542. PSI XII 1237: XPTlllancrll0C; ellßa8eiac; 
statt XPTllla'ttcrll0C; eVExupacrLac; 

Bei PSI XII 1237 (Ant., 1. Febr. nach 162) handelt es sich um die (fragmentarische) Akten
sammlung zu einem EIlßo.odo.-Verfahren. In diesem letzten Stadium des Mahn- und Voll
streckungsverfahrens wird der Gläubiger in den verpfändeten Besitz des Schuldners einge
wiesen8. Das Dokument beinhaltet folgende Schritte des Verfahrensganges9: die eV"CEU~tI; 
des Gläubigers an den Präfekten, mit der um Einleitung der EIlßo.oEta gebeten wird (Z. 24-
32); den Beschluß des Chrematistengerichtshofes, dem Ansuchen um Besitzeinweisung 
stattzugeben (Z. 15-24); das Schreiben, mit dem der UPXt01Ko.cr"C~~ dem vOllapXll~ von 
Antinoupolis den Gerichtsbeschluß der Chrematisten zur Kenntnis bringt (Z. 12-14)10; die 
Eingabe des Gläubigers an den VOllapXll~, die Zustellung des kopierten XPllllancrllo~ an 
den Schuldner zu verfügen (Z. 8-12); die Weiterleitung des Aktes an einen 1tpaK'toop als 
jener lokalen Behörde, die die Einweisung vorzunehmen hatte (Z. 1-7). 

In dem an den vOllapXll~ gerichteten Passus bezeichnet der Gläubiger die an den Schuld
ner zu übermittelnde Urkunde laut der Herausgeberin, Medea Norsa, als EVEXUPo.crilo.~ XP11-
Ilo.ucrllou uV'tiypwpov (Z. 10)11. Die gewählte Ergänzung ist jedoch problematisch, da PSI 
XII 1237 die Vollstreckung und nicht die in einem vorangehenden Verfahren zu beantragen
de Pfändung (EVEXUPo.crio.) widerspiegelt. Andernfalls ergäbe sich ein gravierender Wider-

8 Zum Mahn- und Vollstreckungsverfahren siehe grundlegend P. Jörs, Erzrichter und 
Chrematisten. Untersuchungen zum Mahn- und Vollstreckungsvelfahren im griechisch
römischen Ägypten, SZ 36 (1915) 230-339; 39 (1918) 52-118; 40 (1919) 1-97. Vgl. 
ferner Grundz.Mitt. 158-165; P. M. Meyer, Jur.Pap., S. 141-165; A. B. Schwarz, Siche
rungsübereignung und Zwangsvollstreckung in den Papyri, Aegyptus 17 (1937) 264-282; 
R. Taubenschlag, The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri: 332 B. C.-
640 A. D., Second edition, revised and enlarged, Warzawa 1955,524-537; R. Lewelyn, The 
Procedure of Execution and the lrpoaßoAr" in: New Docs 7 (1994), 197-232; zum 
EIlßo.odo.-Verfahren im Speziellen: D. Hagedorn, Die Schuldvol/streckungsverfahren in SB 
IIl, 6951 Rekto, in: E. Bresciani, G. Geraci, S. Pernigotti, G. Susini (Hrsg.), Scritti in 
onore di Orsolina Montevecchi, Bologna 1981, 171-190. 

9 Der Verlauf des Verfahrens verweist auf die Vollstreckung nach einem hypallagma
tisch oder ungesichert gebliebenen Darlehen. Mehr oder weniger ausführliche Parallel texte 
sind P.Flor. I 55 (Herm., 88 [?]), P.Berl.Leihg. I 10 (Ars., 120), BGU VII 1573 (Ars., nach 
141), SB III 6951 Rekto KoI. II (Z. 32-51) = SB XVI 12521 (Ars., vor 144), P.Flor. I 56 = 
M.Chr. 241 = Jur.Pap. 49 (Herrn., 233/4) und P.Oxy. LI 3610 (Oxy., vor 251). Bei einer 
Sicherung durch eine Hypothek zeigt sich ein abweichender Verfahrens verlauf; vgI. BGU ur 
832 (Ars., 112/3) und SB III 6951 Rekto KoI. I = SB XVI 12520 (Ars., nach 142) mit der 
Anal6'se von Hagedorn, Die Schuldvollstreckungsverfahren (s.o . Anm. 8) 175-178. 

1 War der Schuldner der Gauverwaltung unterworfen, betraute der Gläubiger den Strate
gen mit der Weiterleitung des XPllllaucrllo~. 

11 In der Lücke nach der Angabe des Gläubigers in Z. 9 und vor EYExupo.O'ilo.~ XP11llo.
uO'Il0U uV"ClYPwpov erwartet M. Norsa, PSI XII 1237, Komm. zu Z. 9 das übliche Formular 
oi) EKOlllO'o. EK 'tOu Ko."Co.AOydou, dessen Ergänzung sie aber wegen des unmittelbar vor 
der Lücke zu lesenden 11 offen läßt. Da kein Foto zur Verfügung stand, konnte die Stelle 
nicht überprüft werden. Die grundSätzliche Existenz des Formulars, das möglicherweise erst 
in Z. 10 gestanden hat, ist aber wohl kaum in Frage zu stellen: In allen Parallelen (s .o. 
Anm. 9 mit Ausnahme des im betreffenden Teil äußerst fragmentarischen SB III 6951 Rekto 
KoI. II [Z. 32-51] = SB XVI 12521) leitet es das Bittgesuch an den Strategen ein; statt E1t
oplO'a kam auch 1tapEKolllO'o., statt EK 'tOu Ko."Co.Aoydou auch U1tO ol<XAoyij~ zur Anwen
dung. 
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spruch zum Beschluß der Cbrematisten, der explizit die Räumung des durch die Ka'taypaq)'fl 
vermerkten Grundstücks sowie die Besitzeinweisung des Gläubigers anordnet l2 und im 
übrigen vom vOJ.lapXllC; in seiner Amtsanweisung an den npaK'trop wiederholt wird (Z. 4-
5). Die Bezugnahme auf einen XPllJ.lanO'J.lOc; €vEx'UpaO'iac; ist somit in jedem Fall ab
zulehnen. Ich möchte die in Frage stehende Lücke mit EJ.lßaoEi]ac; XPllJ.lanO'J.l0u ergänzen. 
Das zur ÜbersteIlung an den Schuldner vorgesehene Exemplar wird in den entsprechenden 
Parallelen vom Gläubiger ZWIU' zumeist als XPllJ.la·ncr l.lOu ('i.l1tO~lV1'wa'tOC;) EJ.lßaodac; 
av'tiypa!pov bezeichnet 13 • Allerding finden sich auch andere Varianten wie das unspezi
fische XPllJ.lanO'J.l0u 'to av'tiypa(!pov) in P .BerI.Leihg. I 10, 3 (Ars., 120) und - abge
sehen von der Datumsangabe gleichlautend mit unserer Disposition - EJ.lßaoEiac; E 
(E'tO'UC;) 'En[d!p XP]llJ.la't[tO'J.l0u 'to aV'ttypa(!pov) in BGU VII 1573, 16 (Ars., nach 
141). Die Angabe 'd~s XPllJ.lanO'J.l0c; erfogte also keineswegs durch eine stereotype Formel. 
Die in PSI XII 1237 angenommene Wortfolge dürfte indessen zur Bezeichnung des auto
risierten EVEx'UpaO'ia-Antrages gebräuchlich gewesen sein: Der Gläubiger bittet den Stra
tegen, dem Schuldner ein EVEx'UpaO'iac; XPllJ.lanO'J.l0u av'ttypa!pov zuzustellen 14. Viel
leicht war es dieser Umstand, der zur inkonsequenten Ergänzung in Z. 10 verleitet hatte. 

Patrick SÄNGER 

543. P.Ness. m 47: !J,E'tU 8EOV 

In der Adresse dieses Brie~ (Z. 6-7) ist, wie ein Blick auf die Abbildung (Plate 3) zeigt, 
nicht J.l E'ta 't(ov) e(EOV), s ndern J.l(Eta) e(EOV) zu tran kribieren. 

Monika HASITZKA 

12 Z. 21-23: ... npoolaO'n:i)AaIlEvoe; 'tOte; O{)crl EV 'tOte; Ka'taYEYpa~lJ.leVOle; f.KXCO
pEiv elICJ I [tOUtCOV &V lWepate; oeKa, ~lEta tautae; noliltJal 'ta 'ti;e; Evßaoeiae; ( I. &J.l
ß(1)elae;) ÖV 'tponov Kae~KEt 'toiC; npocr'tE"tanlev[Ol<;] I [ci!co,",ou9roc; KiX:Diese Klau I 
begegnet auch in P.Flor. I 55, 19-22 (Herrn., 88 [?]), P.BerI.Leihg. I 10, 14-16 (Ars., 120) 
und BaU VU 1573,23 (Ars ., nach 141). 

13 So in P-Plor. 1 55,2 (Herrn. 88 (7]), P.Flor. 1 56 = M. hr. 24 1 = Jur.Pap. 49. 2-3 
(Herrn .. 233) und P.Oxy. LI 6 10,3-4 (Oxy., vor 251) mit J. R . Rea , Komm. zu Z. 4. 

[ ' I Vgl. BGU rv 1038 = M.Cbr. 240, 9 (Ars. nach 144) und BGU r 239 = BGU XV 2472, 
5 (Ars., 160). 


